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Zitat von DePaelzerBu

Wenn der Schulbesuch keine Gefahr für den erkrankten oder andere darstellt, darf
(nicht:muss!) er auch bei Krankschreibung in die Schule kommen. Du kannst also bspw.
mit einer gebrochenen Hand unterrichten, solange Du nicht mit dem Auto anreist. Mit
was ansteckendem (was weiß ich, ... Beulenpest) oder etwas, das sich durch
Unterrichten verschlechtert/nicht bessert (bspw. wenn bei mir die Rückenprobleme
wieder massiv zuschlagen), darfst Du nicht.

Klar, wenn es ansteckend ist, sollte man sich das sparen. Ebenso, wenn man nicht fit ist.
Aber, wenn ein Arzt mich am Montag wegen Husten bis Freitag krank schreibt, ich aber am
Donnerstag soweit schon wieder fit bin, dann darf ich das eben auch selbst entscheiden.
Der Arzt kann heute ja nicht wissen, wie es mir morgen geht. (Auf Kleinigkeiten nun bezogen)
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